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Allgemeines 
 
Das Pflegegeld wird – je nach Ausmaß der Pfle-
gebedürftigkeit – in sieben Stufen von € 157,30 
bis € 1.688,90 monatlich gewährt. Das Pflege-
geld kann im Falle einer ablehnenden Entschei-
dung bei Gericht eingeklagt werden. Kammer-
mitglieder werden auf Wunsch kostenlos vor 
dem Sozialgericht vertreten. 
           
Wer hat Anspruch auf Pflegegeld? 
 
Anspruch auf Pflegegeld haben: 
Personen, die aufgrund einer körperlichen, geis-
tigen oder psychischen Behinderung einer stän-
digen Betreuung und Hilfe bedürfen, wobei 
• der ständige Betreuungs- und Hilfsbedarf 

voraussichtlich mindestens 6 Monate andau-
ern und 

• der Pflegebedarf monatlich durchschnittlich 
mehr als 65 Stunden betragen muss. 

 
Antragstellung 
 
Das Pflegegeld ist bei jener Anstalt zu 
beantragen, von der bereits eine Pension 
bezogen wird. Bauernpensionisten müssten 
somit den Antrag bei der Sozialversicherungs-
anstalt der Bauern einbringen. Für jene 
pflegebedürftigen Menschen, die  keine 
Grundleistung erhalten (z.B. Angehörige von 
Pensionisten, behinderte Kinder), ist die 
Pensionsversicherungsanstalt zuständig.  
 
Meldepflichten 
 
Anspruchsberechtigte, Anspruchswerber, ge-
setzliche Vertreter und Sachwalter zu deren 
Wirkungsbereich die Antragstellung auf Gewäh-
rung oder Empfangnahme von Pflegegeld ge-
hört, sind verpflichtet, jede Veränderung, die  
Auswirkungen auf das Pflegegeld hat (z.B. Pfle-
geheimaufenthalt, Verbesserung des Gesund-
heitszustandes) binnen 4 Wochen dem zustän-
digen Entscheidungsträger zu melden. 
 
 
 
Monatliche Höhe des Pflegegeldes 

 
 
Stufe  Betrag Erforderlicher Pflegebedarf 
1 €  157,30 durchschnittlich mehr als 65 Stunden 

monatlich 
2 €  290,00 durchschnittlich mehr als 95 Stunden 

monatlich 
3 €  451,80 durchschnittlich mehr als 120 Stunden 

monatlich 
4 €  677,60 durchschnittlich mehr als 160 Stunden 

monatlich 
5 €  920,30 durchschnittlich mehr als 180 Stunden 

monatlich, wenn ein außergewöhnlicher 
Pflegeaufwand erforderlich ist. 

6 € 1.285,20 durchschnittlich mehr als 180 Stunden 
monatlich, wenn 

1. zeitlich unkoordinierbare Be-
treuungsmaßnahmen erfor-
derlich sind und diese regel-
mäßig während des Tages 
und der Nacht zu erbringen 
sind oder 

2. die dauernde Anwesenheit 
einer Pflegeperson während 
des Tages und der Nacht er-
forderlich ist, weil die Wahr-
scheinlichkeit einer Eigen- 
oder Fremdgefährdung ge-
geben ist. 

7 € 1.688,90 durchschnittlich mehr als 180 Stunden 
monatlich, wenn 

1. keine zielgerichteten Bewe-
gungen der vier Extremitäten 
mit funktioneller Umsetzung 
möglich sind oder 

2. ein gleichzuachtender Zu-
stand vorliegt. 

 
 
Krankenhaus- und 
Pflegeheimaufenthalt 
 
• Ab dem 2. Tag eines Spitals- oder Kuraufent-

haltes wird das Pflegegeld nicht ausbezahlt. 
• Unter gewissen Voraussetzungen (z.B. 

Dienstverhältnis mit Pflegeperson) wird das 
Pflegegeld auf Antrag weiter geleistet. 

• Bei einem Pflegeheimaufenthalt auf Kosten 
eines Bundeslandes, einer Gemeinde oder 
eines Sozialhilfeträgers werden 80 Prozent 
des Pflegegeldes dem Kostenträger überwie-
sen. 10 Prozent des Pflegegeldes der Stufe 3 
(€ 45,18) verbleiben dem Pflegebedürftigen 
als Taschengeld für persönliche Bedürfnisse. 

Anspruch auf Pflegegeld? 
 
Weitergabe des Pflegegeldes  
an Pflegende 
 
Das Pflegegeld dient dazu, die notwendigen 
Betreuungs- und Hilfsleistungen abzugelten und 
ist daher an die Pflegeperson innerhalb der Fa-
milie (wenn die Pflege von der Familie vorge-
nommen wird) weiterzugeben. Sofern fremde 
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Pflegeleistungen zugekauft werden, sollten diese 
ebenfalls vom Pflegegeld abgedeckt werden. 
Seitens der Sozialversicherungsanstalt der Bau-
ern kann jederzeit kontrolliert werden, ob das 
Pflegegeld „widmungsgemäß“ verwendet wird. 
Wird das Pflegegeld zweckwidrig verwendet, 
kann es gemindert, entzogen oder durch Sach-
leistungen ersetzt werden. 
    
Kostenlose Versicherung 
 
Für pflegende Angehörige ist eine kostenlose 
Weiter- oder Selbstversicherung in der Pensi-
onsversicherung möglich. Der Bund übernimmt 
seit 1.8.2009 ab Pflegestufe 3 den fiktiven 
Dienstgeberbeitrag von 12,55 % sowie den 
Dienstnehmerbeitrag in der Höhe von 10,25 %. 
Außerdem gibt es eine beitragsfreie Mitversiche-
rung pflegender Angehöriger in der Krankenver-
sicherung seit 1.8.2009.  
 
Wie berechnet sich der 
monatliche Stundenbedarf? 
      
Hilfe wird z.B. benötigt für: Stunden, die 

dafür monatlich 
einheitlich 

angerechnet 

werden 

Herbeischaffung von Nahrungsmitteln, 

Medikamenten und Bedarfsgütern des 

täglichen Lebens (Einkaufen) 

10 

Reinigung der Wohnung und der 

persönlichen Gebrauchsgegenstände 

(Putzen) 

10 

Pflege der Leib- und Bettwäsche 

(Waschen und Bügeln) 

10 

Arzt- und Behördenwege 10 

Zubereitung von Mahlzeiten 30 

 
 
Erschwerniszuschlag 
 
Für schwer geistig oder psychisch behinderte 
Personen, insbesondere mit demenziellen Er-
krankungen aber auch für schwer behinderte 
Kinder und Jugendliche besteht Anspruch auf 
einen Erschwerniszuschlag (für Demenzkranke 
ein zusätzlicher Pauschalwert in der Höhe von 
25 Stunden monatlich).   
 

Erholungsaufenthalt für pflegende 
Angehörige 
 
Für Angehörige, die pflegebedingten körperli-
chen oder seelischen Belastungszuständen 
ausgesetzt sind oder unter chronischen Er-
schöpfungszuständen leiden, wird von der Sozi-
alversicherungsanstalt der Bauern eine zweiwö-
chiger Erholungsaufenthalt angeboten. Dieser 
beinhaltet Fachvorträge und Beratungen sowie 
Programme zur körperlichen Erholung und Stär-
kung der seelischen Gesundheit. 
  
Zuschuss vom Sozialministeri-
umservice 
 
Hauptpflegepersonen von Pflegegeldbeziehern 
können im Falle einer Verhinderung (Urlaub, 
Krankheit etc) einen Zuschuss für professionelle 
oder private Ersatzpflege beim Sozialministeri-
umservice beantragen. Die Förderung kann nur 
bei einer Ersatzpflege im Zeitraum von mindes-
tens 1 bis maximal 4 Wochen, bei demenziell 
erkrankten oder minderjährigen Pflegebedürfti-
gen bereits ab 4 Tagen in Anspruch genommen 
werden. Weiters darf das monatliche Netto-
Gesamteinkommen der Hauptpflegeperson        
€ 2.000 (für Pflegegeldstufe 1-5) bzw. € 2.500 
(für Pflegegeldstufen 6-7) nicht überschreiten. 
 
 
Auskunft 
 
Auskünfte erhalten Sie in der Rechtsabteilung 
der Landeskammer für Land und Forstwirtschaft 
in Steiermark, Hamerlinggasse 3, 8010 Graz, 
Telefon (0316) 8050-1248 oder 1255, Fax DW 
1506, E-Mail: recht@lk-stmk.at 
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